


Rechtliche Grundlage der Ergänzenden  
unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB)
• Bundesteilhabegesetz

• §32 SGB IX (Neu!)

• Förderung durch das Bundesministerium für Arbeit und  

Soziales (BMAS)

• Von 2018 bis 2022 Projektfinanzierung

• Ab 2023 bis einschließlich 2029 jährliche Finanzierung über ein Zuschußverfahren



Ziele der EUTB

• Förderung einer unabhängigen, ergänzenden, flächendeckenden und  

niederschwelligen Beratung

• Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und von  

Behinderung bedrohter Menschen

• Information und Beratung über Rehabilitations- und Teilhabeleistungen

• Behinderungsübergreifende Beratung von Betroffenen für Betroffene (Peer  

Counseling)

• Beratung von Angehörigen



Peer Counseling

• Beratungsmethode der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung

• Beratung von Menschen mit Behinderung durch Menschen  

mit Behinderung

• Ressourcenorientierung

• Empowerment



Ergänzende Beratung

• Ergänzend zur Beratung der Leistungsträger und –anbieter

• Keine Konkurrenz

• Lotsenfunktion im gegliederten Reha- und  

Sozialleistungssystem



Unabhängige Beratung

• Unabhängig von Leistungsträgern und –erbringern

• Ausschließlich am Bedarf und den Interessen der  

Ratsuchenden orientiert

• Frei von persönlichen, wirtschaftlichen und politischen  

Interessen Dritter



EUTB Beratung
• Barrierefrei

• Niederschwellig und ganzheitlich

• Beratung auf Augenhöhe

• Art der Beratung:

Persönlich

Telefonisch

Elektronisch

Aufsuchend (in Einzelfällen)



Beratungsinhalt

• Beratung im Vorfeld

• Notwendige Orientierungs-, Planungs- und  

Entscheidungshilfe zu Fragen der Rehabilitation und Teilhabe

• Ziel: Befähigung der Ratsuchenden ihre Entscheidungen  

selbstbestimmt zu treffen

• Wichtig: Psychosoziale Unterstützung



Mögliche Beratungsthemen

• Persönliche Assistenz und Persönliches Budget

• Bildung und Arbeit

• Wohnen

• Gesundheit und Pflege

• Mobilität

• Grad der Behinderung/Behindertenausweis



Mögliche Beratungsthemen

Keine Rechtsberatung!

• Nach §2 Abs. 1 Rechtsdienstleistungsgesetz

• Kann nur von Rechtsanwält_innen oder durch eine Person mit  

der Befähigung zum Richteramt erbracht werden



Detaillierte Suchfunktion unter:
https://www.teilhabeberatung.de/beratung/beratungsangebote-der-eutb

EUTB Beratungsstellen



• Bewilligung zum 01.01.2023 für die Stadt Mainz und den  

Landkreis Mainz – Bingen

• 3,0 Vollzeitstellen; 4 Mitarbeiter_innen

EUTB im ZsL Mainz e.V.



Unser Team für
Mainz und LKR
Mainz-Bingen

Joachim Fischer,  
Ilona Herdt,  
Irene Alberti,  
Dorothee Gaida  
(v.l.n.r.)



• Persönliches Budget und Budget fürArbeit
• Arbeitgebermodell und Assistenz
• Frauen mit Behinderung
• Nachteilsausgleiche
• GdB
• Mobilität und Hilfsmittel
• Teilhabe am Arbeitsleben
• Eingliederungshilfe
• Pflege
• Finanzielle Sicherung

Unsere Beratungsschwerpunkte



ZsL Mainz e.V.

Hauptstelle  
Nieder-Olm

Gemeinde Sprendlingen

Stadt Bingen  
TH Bingen

Unser Beratungsangebot in Mainz und im Landkreis Mainz-Bingen

Stadt Oppenheim

Stadt Bacharach



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ZsL Mainz e.V.  

Rheinallee 79-81

55118 Mainz


